
U N B E D I N G T    B E A C H T E N !

Bauvorhaben:

Neubau Schwimmhalle Realschule Regenstauf

- Trockenbauarbeiten -

Ablauf Angebotsfrist: 14.05.2026, 10:00 Uhr

Das Angebot ist abzugeben:

Elektronisch in Textform über die
Vergabeplattform
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Vergabestelle  
Vergabeart 

 offenes Verfahren 
 nicht offenes Verfahren 
 wettbewerblicher Dialog 
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
 Innovationspartnerschaft 

 
Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Bindefrist endet am 

  
  
  
  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A   
   
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  
  
Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:  

 212EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)  
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
 226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote  
 227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien  
 242.H Instandhaltung  
 2440 Informationen zur Datenerhebung  
 2492 Online-Vergaben  
    
    
    
    
    

    
B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:  

 Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen  
 214.H Besondere Vertragsbedingungen  
 225 Stoffpreisgleitklausel   
 228 Nichteisenmetalle  
 2410 Abfall – EBV  
 244 Datenverarbeitung  
    
    
    
    

Landratsamt Regensburg
Altmühlstr. 3
93059 Regensburg

14.05.2026 10:00
19.06.2026

Neubau Schwimmhalle Realschule Regenstauf

26 E 205/2078 Trockenbauarbeiten

 

Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
FB 421 Vertragserfüllungsbürgschaft, FB 422 Mängelansprüchebürgschaft, s. h. FB 214 Punkt 6 
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 213.H Angebotsschreiben  
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung   
 127 Erklärung Bezug Russland  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 224 Angebot Lohngleitklausel  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen  
 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
  Vertragsformular für Instandhaltung:    
    
    
    
    
    

    

D)  die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
   
   
   
   
   

2493 Erklärung Masernschutzgesetz 

 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
  
  

 
 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu 
vergeben im Namen und für Rechnung 

  
  
  

2 Kommunikation 

 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich 

oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

3.2 - frei -  
3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 
 
 
 
 

  nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   
  

4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

Landkreis Regensburg, Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg
dieser vertreten durch Frau Landrätin Tanja Schweiger,
diese wiederum vetreten durch Herrn Rechtsdirektor Maximilian Sedlmaier

✘
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   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes-
sensbestätigung 

   nur ein Los 

    
 Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. 
  Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung. 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot 
in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen: 

   
   
   
   
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
     
 
 

    
     
     
     
7 Angebotswertung: 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten. 

   
  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
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8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich 

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle:  
   
   
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  
9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann: 
 Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A): 
  
  

10  
  
  
  
  
  
 

Neubau Schwimmhalle Realschule Regenstauf

26 E 205/2078 Trockenbauarbeiten

Vergabekammer Nordbayern, Postfach 606, 91511 Ansbach, Tel 0981 / 53-1277, Fax 0981 / 53-1837

 

Die Informationen nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten können Sie auf unserer Internetseite www.landkreis-regensburg.de/meta/datenschutz/ einsehen
und herunterladen. Wir verwenden kein separates Formblatt für den Datenschutz.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2 
"Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung 
ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-
geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des 
Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.  
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragsertei-
lung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 

nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertrags-
bedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben 
über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
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(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen auf-
zugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,  

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten  
oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, 
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet 
haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe) 
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich 
bei der Erfüllung eines Auftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-
henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen 
Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. 
Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben 
und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.  
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-
tungserklärung“ abzugeben.  
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entspre-
chende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu er-
setzen. 

7 Eignung 

7.1 Offenes Verfahren 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung 
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqua-
lifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei 
Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot  
 entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftrags-

spezifische Einzelnachweise 
 oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
vorzulegen.  
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese 
in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeich-
nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. 
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in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 

 
7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der 
engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen 
Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigen-
erklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt wer-
den, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 

1.1 Formblätter 

 Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
 

 Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 
Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
 

 127 – Erklärung Bezug Russland 
 

 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer 
Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
 

 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 
 

 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 
 

 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 
 

 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 
 

 Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
 

 2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 
 

 2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 

 2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
 

 Vertragsformular für Instandhaltung: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

26 E 205/2078

Neubau Schwimmhalle Realschule Regenstauf

Trockenbauarbeiten

2493_Erklaerung_Masernschutzgesetz
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1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen 

 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder  
Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

 Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

1.4 Sonstige Unterlagen 

 Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“ 

 Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung: 
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B. 
Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen 
genannten Bauende liegen. 
Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. 
der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer 
der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“ 
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3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 

3.1 Formblätter 

 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 

 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
 

 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
 

  
 

  
 

  

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

 
 Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 

 
 Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal 
 

 Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
 

 Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde) 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
 

 Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 
Angabe der Lohnsummen 
 

 Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen 
 

 Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung 
 

 Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge-
mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-
rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis. 
 

 Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens 
gemäß ZTV                    oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise 
 

 Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV                                         oder gleichwertiger 
Nachweis. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222
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3.3 Leistungsbezogene Unterlagen  

 
 Produktdatenblätter benannter Fabrikate 

 
 Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248 

 
 Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481 

 
 Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-

ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder 
Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte-
systeme in Deutschland. 
 

 Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach-
tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des 
EWR-Abkommens ist. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

3.4 Sonstige Unterlagen  

 
 Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärung auffälliger Einheitspreise 

 
 Urkalkulation  

 
 Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters 

oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech-
nungen 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am    . 
spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab-
satz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

am    . 
innerhalb von  Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs-
beginn. 
in der    KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder 

der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
€ (ohne Umsatzsteuer) 

Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be-
träge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt    Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-
zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme 
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun-
gen entspricht. 
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-
fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis-
tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die 
Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt  
des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf Tage 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit 
für die Vertragserfüllung in Höhe von       Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne 
Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften 
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B VOB/B das
Formblatt

„Abschlagszahlungs-/ Voraus-
zahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen. 

8 Werbung 
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten. 

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, 
behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, 
soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan-
gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht 
einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter 
Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist. 

5

2
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11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

 siehe Beiblatt "Fortsetzung weitere besondere Vertragsbedingungen 214.H
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 
 

Leistung  

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen 

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leis-

tungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit 
seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass 

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des 
Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird, 

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall-
wirtschaftsbehörde vorliegt, 

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind, 
- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden 

können. 
1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten 

Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie für die jeweiligen Stoffgrup-
pen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuwei-
sen, dass  

− die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchab-
falls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen, 

− die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklären, dass 
die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer 
ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt, 

− die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw. 
− die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt. 

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Verpflichtungsklau-

sel). 

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf 
Stoffe, für die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen 
davon sind also die Stoffe, die planmäßig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer 
mit Aufnahme seiner Tätigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft über die Stoffe erlangt, auch 
Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt 
dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle 
unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie 
der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend 
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwor-
tung zur ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle verbleibt dane-
ben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist. 

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den gel-
tenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzu-
führen. 

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung er-
forderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen 

1 Bearbeitungsphasen 

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Be-
arbeitungsphasen: 
- Angebotsanforderung  
- Angebotsabgabe  
- Abrechnung . 

2 Datenaustausch 

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen  

  GAEB DA 90. 
  GAEB DA XML.  

Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für 
Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. 
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. 
Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren 
bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. 

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung 

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht.  
Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger 
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen. 
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FORTSETZUNG WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 214.H 

 
10.1 Baustelleneinrichtung 
 
Die Baustelleneinrichtung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und mit 
der Bauleitung abzustimmen. Aufenthalts-, Lagerräume o.ä. für den eigenen 
Bedarf sind vom AN zu schaffen. 
 
Grundlage dafür ist der gültige Baustelleneinrichtungsplan. Auf dieser Basis hat 
der AN eine BE-Vorschlag vorzulegen, mit den anderen Gewerken 
abzustimmen und der BL zur Freigabe zu übergeben. 
 
Die verfügbaren Flächen im Umfeld des Baukörpers sind ausreichend groß. 
Die Lagerung größerer Mengen von Baumaterial ist in Absprache mit der 
Bauleitung möglich. Allerdings ist ein begrenzter Zeitraum hierfür anzusetzen. 
Als Lagerfläche steht die Fläche im Süden der zukünftigen Sporthalle zur 
Verfügung. 
 
 
10.2 Sonstiges 
 
Die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes 
sowie die Anordnungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinators 
sind bei allen Arbeiten zu beachten. 
 
Nachbargrundstücke dürfen nicht beschädigt werden, entsprechende 
besondere Schutzmaßnahmen sind vom AN eigenverantwortlich zu 
veranlassen und zu sichern. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. 
Unzureichende Schutzmaßnahmen sind auf Weisung der Bauleitung sofort 
abzuändern. 
 
Sämtl. Leitungen, Kabel und Kanäle, die sich auf dem Grundstück befinden, 
dürfen - wenn auf der Baustelle nicht anders vereinbart - nicht beschädigt 
werden. 
 
Alle kommunalen und sonstigen gesetzlichen Forderungen und Vorschriften 
bezüglich des Lärmschutzes sind einzuhalten. 
 
 
10.3 Entsorgung 
 
Bezüglich der Entsorgung sind alle gesetzlichen Regelungen sowie die 
Richtlinien des Landratsamt Regensburg und des Markts Regenstauf 
einzuhalten. Alle Entsorgungskosten und alle damit verbundenen Gebühren 
o.ä. trägt der AN.  
 
Schadstoffbehaftete Stoffe und Bauteile sind ordnungsgemäß zu entsorgen.  
Alle Entsorgungskosten und alle damit verbundenen Gebühren o.ä. sind, wenn 
nicht anders beschrieben, in die Einheitspreise einzurechnen. 
 
Wiederverwertbares Material ist, wenn möglich, dem Recyclingverfahren 
zuzuführen. Eventuell zusätzlicher Mehraufwand ist in die Einheitspreise 
einzurechnen. 
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10.4 Anschlussmöglichkeiten 
 
Der Kanal-, und Wasseranschluss für das neue Gebäude wird durch den 
Baumeister neu erstellt. Der Baustromanschluss wird durch eine separate 
Firma erstellt und ausreichende Unterverteilungen vorgehalten. Die 
Verbrauchsgebühren trägt der AG! 
 
10.4.1 Baustromversorgung 
 
Die Baustromversorgung wird von einer Elektroinstallationsfirma erstellt. 
 
Der Hauptverteiler wird an das Stromnetz des öffentlichen Stromversorgers 
angeschlossen und mit einem Tiefenerder versehen. Der Hauptverteiler 
beinhaltet einen Hauptschalter zur Abschaltung des Stromes, die Messung, die 
Abgänge zu den 4 Baustrom-Unterverteilern sowie die Abgänge zu den 
Kränen. 
 
Die Baustrom-Unterverteiler bieten je Anschlussmöglichkeiten für 1 CEE-
Steckdosen 63A, 1 CEE-Steckdosen 32A, 2 CEE-Steckdosen 16A, sowie 3 
Schutzkontaktsteckdosen. 
 
Die Treppenhäuser und Flure werden während der Bauphase mittels 
Feuchtraum-Wannenleuchten beleuchtet, welche zentral vor Ort schaltbar sind. 
 
Zusätzliche Verteiler (Container usw.) sind eigens zu erstellen. 

Die zur Baustromversorgung erforderlichen Geräte werden einer monatlichen 
Prüfung unterzogen und mittels Prüfplakette gekennzeichnet. 
 
Der Stromverbrauch wird vom AG übernommen. 
 
 
10.4.2 Bauwasserversorgung 
 
Der Bauwasserhauptanschluß/Wasserversorgungsanlage und Wasseruhr wird 
vom AN Baumeisterarbeiten erstellt. 
 
Der Wasserverbrauch wird vom AG übernommen. 
 
 
10.5 Bautafel 
 
Der Auftraggeber wird an geeigneter Stelle eine Tafel mit einem Verzeichnis 
der beteiligten Firmen aufstellen lassen. Die Kosten für das einheitliche 
Bauschild betragen 70,00 Euro netto. Sie werden direkt von der 
Schlussrechnung in Abzug gebracht, sofern der Auftragnehmer nicht 
ausdrücklich darauf verzichtet, auf der Bautafel zu erscheinen. Jede weitere 
Aufstellung von Werbetafeln auf der Baustelle ist untersagt. 
 
 
10.6 Bauleistungsversicherung 
 
Vom Auftraggeber wird eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Der 
Eigenanteil des Auftragnehmers beträgt generell 500,00 Euro pro 
Schadenfall. Die Policen der Versicherung werden nicht auf die Aufragnehmer 
umgelegt. 
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10.7 SiGe-Koordinator 
 
Der AG setzt einen SiGe-Koordinator ein, der in Abstimmung mit dem 
Architekten, den Fachplanern und der Bauleitung einen Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) ausarbeitet. Der SiGe-Plan und, soweit 
vorhanden, die Baustellenordnung sind durch den AN zur Kenntnis zu nehmen 
und einzuhalten. 
 
Der AN hat dem SiGe-Koordinator rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten seine 
Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen anzugeben. 
Wenn Bedenken einer gegenseitigen Gefährdung bestehen, hat der AN 
Arbeitsverfahren oder Arbeitsablauf ggf. entsprechend zu ändern. 
 
Der SiGe-Koordinator kontrolliert stichprobenartig die Einhaltung des SiGe-
Plans, der Baustellenordnung und der allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften. 
Die AN sind bei erkennbaren Gefahrenzuständen zur unverzüglichen 
Mängelbeseitigung verpflichtet. 
 
Die Tätigkeit des SiGe-Koordinators befreit den AN nicht von seiner 
Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 6 Abs. 2 
Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A1) und Artikel 58 
Abs. 3 Bayer. Bauordnung. 
 
 
10.8 Sprache 
 
Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. 
Fremdsprachliche schriftliche Äußerungen Dritter sind mit deutscher 
Übersetzung einzureichen; auf Verlangen des AG hat der AN die Übersetzung 
durch einen deutschen vereidigten Dolmetscher vornehmen zu lassen. Die 
Übersetzung behördlicher Bescheinigungen muß vom Konsulat beglaubigt 
sein. 
 
Die Firma ist verpflichtet während der Anwesenheit seines Personals auf der 
Baustelle permanent mindestens eine deutsch sprechende Person als 
Fachbauleiter auf der Baustelle vorzuhalten. Dies ist aus Gründen der 
Arbeitssicherheit / Unfallvermeidung / Ersthelfereinsatz / Anordnungen des 
Auftraggebers unabdingbar. 
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Bürgschaftsurkunde 
Der Auftragnehmer 

Name und Sitz 

 

und 
der Auftraggeber 

 

letztlich vertreten durch 

haben folgenden Vertrag geschlossen: 
Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum 

Bezeichnung der  Leistung 

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung 
der Leistung zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft.  

Der Bürge 
Name und Anschrift 

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und 
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von 

€ 

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.  
Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforde-
rung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene 
Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer 
sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. 

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

 
Ort, Datum  Unterschrift(en) Bürge 
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Bürgschaftsurkunde 

Der Auftragnehmer 

Name und Sitz 

und 
der Auftraggeber 

letztlich vertreten durch 

haben folgenden Vertrag geschlossen: 
Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum 

Bezeichnung der  Leistung 

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die Erfüllung der 
Mängelansprüche zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft. 

Der Bürge 

Name und Anschrift 

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und 
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von 

€ 

an den Auftraggeber zu zahlen. 
Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. 

Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die 
Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des 
Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem 
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung 
bindend. 
Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

Ort, Datum Unterschrift(en) Bürge 
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